
Frau Bühse stellt die dieser Niederschrift beigefügte Anfrage vom 06.11.2003 betreffend das 
Wasserschutzgebiet im Norden der Stadt. 
Die Verwaltung nimmt dazu Stellung und erläutert, dass die Einrichtung des 
Wasserschutzgebietes keine Entschädigungspflicht auslöst und das die Kosten der Überprüfungen  
nicht aus der Grundwasserabgabe erstattungsfähig sind. 
 
Die Überprüfung des seinerzeitigen Ratsbeschlusses ist noch vom Fachdienstes Rechtsabteilung 
durchzuführen. Das Ergebnis wird zu gegebener Zeit dem Ausschuss vorgelegt. 


